
Beirat Woltmershausen

Antrag zu Auflagen und Ausschlußorten der „Freiluftparty“ Veranstaltungen 

Der Beirat  Woltmershausen beschließt, daß folgende Flächen im gesamten Bereich 
Woltmershausen/Rablinghausen,  für Freiluftparty`s unter folgenden Voraussetzungen 
zugelassen werden. 

(1) Grünfläche vor dem Lankenauer Höft, gegenüber Pier 2

die Lautstärke ist ab 23 Uhr zu drosseln, die Beschallung unter Beachtung 
           der Windrichtung nicht in Wohngebiete auszurichten. Die Veranstaltungen 

sind spätestens 2.00 Uhr Nachts unter Berücksichtigung der in der Genehmigung 
vorgegebenen Bedingungen zubeenden 

(2) Die Landspitze des Dreiecks am Hohentorshafen

Auf dieser Fläche dürfen nur 3 Veranstaltungen im Jahr bis 1.00 Uhr Nachts 
            stattfinden. Bei der Beschallung ist die Windrichtung und sind Wohngebiete zu- 

beachten und ab 23.00 Uhr muß die Lautstärke reduziert werden. 

Alle anderen Flächen des Beiratsbereiches Woltmershausen werden von 
Veranstaltungen „Freiluftparty`s“ ausgeschlossen.

Bremen, 17. Mai 2018


